
Mitleid und Ausreden helfen nicht –

die Lösung heißt Kastration!

Wer seine Katze oder seinen Kater kastrieren lässt, 

beweist Tierliebe und Verantwortungsbewusstsein.

Katzenkastration ist Pflicht! 
www.katzenschutzverordnung.de

Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, 

haben diese vor Vollendung des 5. Lebensmonats von 

einem Tierarzt unfruchtbar machen zu lassen.

Katzen sind vor Vollendung des 5. Lebensmonats mittels 

Tätowierung und/oder Mikrochip zu kennzeichnen und 

registrieren zu lassen. Die doppelte Kennzeichnung 

durch Tätowierung in beiden Ohren, zuzüglich 

Mikrochip/Transponder ist erstrebenswert.

Katzen aus genehmigter privater oder gewerblicher 

Zucht und/oder Handel sind vor der Weitergabe an dritte, 

vor Vollendung des 5. Lebensmonats, mittels 

Tätowierung und/oder Mikrochip zu kennzeichnen und 

registrieren zu lassen.

Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer 

frei lebende Katzen Futter zur Verfügung stellt 

(Obhutsverhältnis).

Für die private oder gewerbliche Zucht von Katzen 

können auf schriftlichen Antrag hin, Ausnahmen von der 

Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern eine 

Kontrolle, Dokumentation, nachhaltige Verantwortung 

und Versorgung der Nachzucht glaubhaft dargelegt wird.

Die Mindesthalteanforderungen für Katzen sind 

einzuhalten.

Bilder unkontrollierter Vermehrung:


